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Seminar „Mobilitätsstationen planen und umsetzen“ 

Förderung von Mobilitätsstationen in Hessen
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Was ist Förderung? 

▪ Aus Landessicht - im Sinne der Landeshaushaltsordnung:

Geldleistungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke, wenn das 

Land an der Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat

▪ Verallgemeinert: 

Finanzielle Mittel zur Unterstützung von Vorhaben im öffentlichen bzw. politischen Interesse

▪ Wichtig:

Vorhabenträgerschaft bleibt bei den Kommunen

Keine Einschränkung von Planungs- oder Bauhoheit

Donnerstag, 5. März 2026

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum
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Rechtsgrundlagen – Warum darf gefördert werden?

Donnerstag, 5. März 2026

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

Haushaltsordnung

z. B. Landeshaushaltsordnung 

(§ 23 i. V. m. § 44 LHO):

Regelt, unter welchen Voraussetzungen 
Zuwendungen im Haushalt veranschlagt 

werden dürfen.

Haushaltsgesetz

Haushaltsplan

Regelt die konkrete Mittelbereitstellung.

Fördergesetze und 

-richtlinien

Bilden die konkrete Rechtsgrundlage der 
Förderung und regeln bspw. 

Fördertatbestände, Antragsberechtige etc.

Verwaltungsverfahrensgesetz, 
Verwaltungsvorschriften

Geben die Rahmenbedingungen für das 
Verwaltungshandeln vor.
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Förderprogramme im Bereich Verkehr/Mobilität (Auswahl)
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Förderprogramme des Bundes (Auswahl)

Förderung von ÖPNV-Vorhaben (Großprojekte) auf der 
Grundlage des Gemeindeverkehrsfinanzierungs-

gesetzes (GVFG) 

z. B. 

Bau/Ausbau von kommunaler Umsteigeanlagen zum 
schienengebundenen ÖPNV

mit zuwendungsfähigen Kosten > 10 Mio. Euro 

Fördersatz: bis zu 60 % Bundesfinanzhilfen zzgl. 
Komplementärfinanzierung des Landes

Zuständige Bewilligungsbehörde/Beratung: Hessen Mobil

Projektförderungen im Zuge kurzfristig
aufgesetzter Sonderförderprogramme des 

Bundes

z. B. 

Mobilitätsstationen

www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/mobilitaetsstati
onen.html

Zuständige Bewilligungsbehörden: 
Bundesbehörden bzw. durch den Bund 
beauftragte Stellen

http://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/mobilitaetsstationen.html
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Förderprogramme im Bereich Verkehr/Mobilität (Auswahl)
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Förderprogramme des Landes Hessen (Auswahl)

Förderung von Vorhaben zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden auf Grundlage 

des Mobilitätsfördergesetzes (MobFöG)

z. B.: 

Bau von Umsteigeanlagen und Mobilitätsstationen 

im Zusammenhang zu Haltestellen des ÖPNV mit 
zuwendungsfähigen Kosten > über 50.000 € 

Bau/Ausbau von Haltestellen 

Bau von Fahrradabstellanlagen

Errichtung von Ladeinfrastruktur für Car-Sharing-Fahrzeuge

Fördersatz: i. d. R. min. 75 % der zuwendungsfähigen Kosten

Zuständige Bewilligungsbehörde/Beratung: Hessen Mobil

Förderung auf Grundlage der 

Richtlinie Nahmobilität

z. B.: 

Bau/Ausbau von Radwegen

Bau von Fahrradabstellanlagen

Wegweisung

Fördersatz: i. d. R. 70 %, jeweils abhängig von der 
„finanziellen Leistungsfähigkeit“ der Kommune

Zuständige Bewilligungsbehörde/Beratung: 

Hessen Mobil
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Förderprogramme im Bereich Verkehr/Mobilität

Donnerstag, 5. März 2026

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

Weitere Förderprogramme können bspw. über die Förderdatenbank des Bundes 

gefunden werden:

www.foerderdatenbank.de

http://www.foerderdatenbank.de/
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Förderung von Vorhaben im Rahmen der Kommunalen Selbstverwaltung
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Vorhabenträger/Projektsicht

▪ Planung verschiedener baulicher Anlagen mit Blick 

auf Bedarf/verkehrlichen Nutzen/örtliche 

Gegebenheiten etc.

▪ Vorhabenträger muss zuerst das verkehrliche Ziel 

der Maßnahmen darstellen und definieren

▪ Benennung und Sortierung der geplanten baulichen 

Anlagen aus Projektsicht z. B. nach Gewerken, 

verkehrlichen Funktionen etc.

▪ z. B. Planung „Mobilitätsstationen“ bestehend aus 

Fahrradabstellanlagen, Car-Sharing-Infrastruktur etc.

Förderung/Fördermittelgeber

▪ Einordnung von baulichen Anlagen in 

Fördertatbestände nach den Kriterien der 

Förderregelwerke

▪ Einordnung erfolgt auf Grundlage der Zielsetzung 

der Maßnahme

▪ z. B. Einordnung in den Fördertatbestand 

„Mobilitätsstation“ nur möglich, wenn bestimmte 

Fördervoraussetzungen erfüllt sind 

▪ Sofern die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann 

eine Einordnung in andere Fördertatbestände/ 

Förderprogramme in Betracht gezogen werden (z. B. 

Fördertatbestand „Fahrradabstellanlagen“ usw.) 
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TEIL 2: HESSEN MOBIL

Vielen Dank.

Donnerstag, 5. März 2026

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum


